
 

TUAR Art. 9.1 – allgemeine Infromationen zur 
Ausführung der Anschlüsse 

 
Realisierung des Anschlusses  
  
Der Kunde kann die Anfrage um Anschluss wie folgt beantragen: Mitteilung per 
Post, per E-Mail, direkt über die Webseite oder über eine Informationsstelle des 
Betreibers, mit einem ausgefüllten Formular, das auch auf der Webseite und an 
der Informationsstelle des Betreibers zur Verfügung gestellt wird. 
  
Tätigkeiten, die vom Betreiber durchgeführt werden und im Entgelt für den 
Anschluss inbegriffen sind: 
  
Wärmeübergabestation (mit Zu- und Rückleitung zur Wärmeübergabestation) 
  
Tätigkeiten, die vom Betreiber nur auf Anfrage des Nutzers durchgeführt 
werden und die nicht im Entgelt für den Anschluss inbegriffen sind: 
  
Sonderwünsche und außergewöhnliche Arbeiten 
  
Tätigkeiten, die stets vom Nutzer durchgeführt werden müssen: 
  
Der Kunde verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass dem Wärmelieferanten jegliches 
notwendige Recht zur Verlegung und Unterhaltung der für die Wärmelieferung 
erforderlichen Bauteile und Rohrleitungen von Seiten des Kunden oder seitens 
Dritter unentgeltlich und für die gesamte Laufzeit des Vertrages eingeräumt wird. 
Der Kunde verpflichtet sich, auch nach einer eventuellen Auflösung des 
Wärmelieferungsvertrages die Entfernung der Anlage des Lieferanten (Leitungen, 
Wärmetauscher usw.) von dessen Grundstück unentgeltlich zu dulden. 
 
Rabatte und Ausnahmen von der Zahlung des Entgelts für den Anschluss, 
generell zugunsten sämtlicher Nutzer, und die entsprechenden 
Anwendungskriterien: 
Keine Angaben 

 
 
 
 
 


